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Hinweise zur Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten an Schulen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach § 18 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetz (LGG) wird in Dienststellen mit in der 

Regel mindestens 30 Beschäftigten eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Stellver-

treterin - mit ihrem jeweiligen Einverständnis - durch die Dienststellenleitung bestellt. 

In Dienststellen mit in der Regel weniger als 30 Beschäftigten kann eine Gleichstel-

lungsbeauftragte und eine Stellvertreterin bestellt werden. Die Gleichstellungsbeauf-

tragte und die Stellvertreterin werden für vier Jahre bestellt; Wiederbestellungen sind 

möglich. 

Damit die Intention des Landesgleichstellungsgesetzes erfüllt werden kann, bitte ich 

zu berücksichtigen, dass aufgabenbedingte zeitliche Mehrbelastungen der Gleichstel-

lungsbeauftragten durch Anrechnungsstunden aus der Pauschale für schulbezogene 

Anrechnungen nach Nr. 1.1 und 1.21 der Anlage zu § 8 der Lehrkräfte-

Arbeitszeitverordnung vom 30.6.1999 ausgeglichen werden können. 

Zusätzliche Entlastungsstunden können der Schule jedoch nicht zur Verfügung ge-

stellt werden. Jenseits der Gewährung von Anrechnungsstunden kann auch die Ent-

                                            
1
 mit Ausnahme der Grundschulen. Diesen steht die Pauschale nach Nr. 1.2 nicht zur Verfügung. Daher 

kann dort nur ein Ausgleich aus der Pauschale nach Nr. 1.1 erfolgen. 
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lastung von besonderen Aufgaben die zeitliche Mehrbelastung zumindest kompensie-

ren helfen. Welche konkreten Entlastungsmöglichkeiten an Ihrer Schule bestehen, 

sollte gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten erörtert werden. 

Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten sowie deren Stellvertreterin sollte mit-

tels des auf der Homepage der ADD hinterlegten Bestellungsformulars erfolgen. Wei-

terhin ist den Gleichstellungsbeauftragten der beigefügte Auszug aus dem Landes-

gleichstellungsgesetz zu übergeben. 

 

Jeweils eine Kopie des oben genannten Bestellungsschreibens senden Sie bitte an 

 

•  die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

 Referat 31 

 

• das Ministerium für Bildung 

 Gleichstellungsbeauftragte für den Schulbereich 

 (E-Mail: gleichstellung@bm.rlp.de) 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten gemäß 

§ 80 Abs. 2 Nr. 9 Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) der Mitbestimmung 

des Personalrates unterliegt. Weiterhin ist § 20 Abs. 5 LGG zu beachten, wonach die 

Gleichstellungsbeauftragte keiner Personalvertretung angehören und nur in ihrer Ei-

genschaft als Gleichstellungsbeauftragte mit Personalangelegenheiten befasst sein 

darf. 

 

Im Auftrag 

 

gez. Helmut Kraus  

 

Anlage 
Auszug aus dem LGG 
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Anlage zur Bestellung als Gleichstellungsbeauftragte/stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte 
 

 
Teil 4 

Gleichstellungsbeauftragte 
 

§ 18 
Bestellung 

(1) In Dienststellen mit in der Regel mindestens 30 Beschäftigten muss die Dienststel-

lenleitung eine Gleichstellungsbeauftragte bestellen. In Dienststellen mit in der Regel 

weniger als 30 Beschäftigten kann sie eine Gleichstellungsbeauftragte bestellen. 

(2) Vor der Bestellung soll das Amt der Gleichstellungsbeauftragten in der Dienststelle 

ausgeschrieben werden. 

(3) Zur Gleichstellungsbeauftragten kann nur eine Frau bestellt werden. Diese muss 

mit ihrer Bestellung einverstanden sein. 

(4) Für Dienststellen ohne Gleichstellungsbeauftragte ist die Gleichstellungsbeauftrag-

te der nächsthöheren Dienststelle zuständig. 

(5) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können die Aufgaben der Gleichstel-

lungsbeauftragten nach diesem Gesetz einer weiblichen Beschäftigten der Gleichstel-

lungsstelle nach § 2 Abs. 6 der Gemeindeordnung oder nach § 2 Abs. 9 der Landkrei-

sordnung übertragen, sofern diese die Funktion hauptamtlich wahrnimmt. 

(6) Die Dienststelle hat den Beschäftigten die für sie zuständige Gleichstellungsbeauf-

tragte in geeigneter Weise bekannt zu machen. 

§ 19 

Dauer und Ende der Bestellung, Neubestellung 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte wird für vier Jahre bestellt; Wiederbestellungen 

sind möglich. 
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(2) Die Bestellung endet mit dem Ablauf der Amtszeit, durch Widerruf, durch Niederle-

gung des Amtes, mit dem Ausscheiden aus der Dienststelle oder, wenn die Gleichstel-

lungsbeauftragte ihr Amt aufgrund krankheitsbedingter Arbeits- oder Dienstunfähigkeit 

länger als sechs Monate nicht wahrnehmen kann. Ohne die vorherige Zustimmung 

der Gleichstellungsbeauftragten darf die Dienststellenleitung die Bestellung nur aus 

wichtigem Grund widerrufen. 

(3) Bei Ende der Bestellung muss unverzüglich eine neue Gleichstellungsbeauftragte 

bestellt werden, wenn die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 vorliegen. 

(4) Nach Umbildung oder Neubildung von Dienststellen müssen in allen betroffenen 

Dienststellen innerhalb von sechs Monaten neue Gleichstellungsbeauftragte bestellt 

werden, soweit die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 vorliegen. Die bisherigen 

Gleichstellungsbeauftragten bleiben bis zur Neubestellung, längstens jedoch sechs 

Monate im Amt und führen die Geschäfte gemeinsam weiter. Sie können aus ihrer 

Mitte eine Gleichstellungsbeauftragte als Sprecherin benennen und diese mit der al-

leinigen Führung der Geschäfte beauftragen. Die übrigen Gleichstellungsbeauftragten 

vertreten sie. 

§ 20 

Rechtsstellung 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist Teil der Verwaltung. Sie ist bei der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben der Dienststellenleitung unmittelbar unterstellt. In Obersten Lan-

desbehörden kann sie der Vertretung der Dienststellenleitung unterstellt werden. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in der Ausübung ihres Amtes von fachlichen 

Weisungen frei. Sie darf in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert werden. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte darf wegen ihres Amtes weder benachteiligt noch 

begünstigt werden. Dies gilt insbesondere für ihre berufliche Entwicklung. Vor Kündi-

gung, Versetzung, Abordnung, Umsetzung und Zuweisung ist sie in gleicher Weise 
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geschützt wie ein Mitglied einer Personalvertretung nach § 70 des Landespersonal-

vertretungsgesetzes. 

(4) In den Dienststellen, die nach § 14 Abs. 1 Gleichstellungspläne erstellen, soll die 

Gleichstellungsbeauftragte im erforderlichen Umfang ohne Minderung ihrer Bezüge 

oder ihres Entgelts von ihren sonstigen Dienstpflichten entlastet werden. Sie ist mit 

den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Mitteln auszustatten. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte darf nur in ihrer Eigenschaft als Gleichstellungsbe-

auftragte mit Personalangelegenheiten befasst sein. Sie darf nicht Mitglied einer Per-

sonalvertretung sein. 

§ 21 

Freistellung 

(1) Zur Unterstützung der Dienststellen beschließt die Landesregierung eine Empfeh-

lung, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang Gleichstellungsbeauf-

tragte freigestellt werden können. Die Empfehlung wird im Staatsanzeiger für Rhein-

land-Pfalz veröffentlicht. 

(2) Durch eine Freistellung von der dienstlichen Tätigkeit dürfen der Gleichstellungs-

beauftragten keine Nachteile entstehen. 

(3) Wird eine Gleichstellungsbeauftragte von ihren anderen Dienstpflichten freigestellt, 

muss ihr beruflicher Werdegang ungeachtet ihres Entlastungsumfanges für Entschei-

dungen über ihre Beförderung oder Höhergruppierung so nachgezeichnet werden, wie 

er ohne ihre Bestellung zur Gleichstellungsbeauftragten verlaufen wäre. 

§ 22 

Aufgabenbezogene Fortbildung 

(1) Die Dienststelle fördert die persönliche und fachliche Qualifikation der Gleichstel-

lungsbeauftragten. 
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(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, an mindestens einer Fortbildungs-

veranstaltung pro Jahr teilzunehmen, die Kenntnisse vermittelt, die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlich sind. Für die Teilnahme ist die Gleichstellungsbeauftragte von 

ihren anderen Dienstpflichten freizustellen. Ihre anderen Ansprüche auf Fortbildung 

verringern sich dadurch nicht. 

(3) Die Fortbildungsprogramme des Landes müssen Fortbildungsveranstaltungen für 

Gleichstellungsbeauftragte enthalten. 

 

§ 23 

Aufgaben 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststellenleitung bei der Durch-

führung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften zur Verwirklichung der Gleichstel-

lung von Frauen und Männern. 

(2) Weibliche Beschäftigte können sich in allen Angelegenheiten, die im Zusammen-

hang mit Gleichstellungsthemen stehen, ohne Einhaltung des Dienstweges an die 

Gleichstellungsbeauftragte ihrer Dienststelle wenden. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Beschwerden von weiblichen Beschäftigten 

über Belästigungen und sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz gemäß § 3 Abs. 3 

und 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes entgegen. Sie informiert die Be-

troffenen über Beratungs- und Hilfsangebote. Mit Einverständnis der Betroffenen leitet 

sie die Beschwerden der Dienststellenleitung zu.  
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§ 24 

Befugnisse und Rechte 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, an allen sozialen, organisatorischen 

und personellen Maßnahmen, die 

1. die Gleichstellung von Frauen und Männern oder 

2. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder 

3. den Schutz von weiblichen Beschäftigten vor Belästigungen und sexuellen Beläs-

tigungen am Arbeitsplatz 

betreffen, mitzuwirken. 

 

(2) Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 zählen insbesondere: 

1.  Einstellungsverfahren, 

2.  Beförderungen, Höher- oder Herabgruppierungen, 

3. Formulierung und Erstellung von Beurteilungskriterien, 

4. Versetzungen, Umsetzungen und Abordnungen für mehr als sechs Monate, 

5.  vorzeitige Beendigung der Beschäftigung, insbesondere durch Kündigung, 

6. vorläufige Dienstenthebung, Einbehaltung von Bezügen und Erhebung der Diszi-

 plinarklage, wenn die Beamtin die Mitwirkung beantragt, 

7. Erteilung schriftlicher Abmahnungen, wenn die Arbeitnehmerin die Mitwirkung be-

antragt, 
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8. Regelungen über die Arbeitszeit, 

9.  Ermäßigungen der Arbeitszeit und Beurlaubungen, einschließlich ablehnender 

Entscheidungen, 

10. Gestaltung von Fortbildungsmaßnahmen und Auswahl über die Teilnahme daran,  

11. Besetzung von Gremien, 

12. Erstellung von Gleichstellungsplänen, 

13. Prüfung, ob die Zwischenziele eines Gleichstellungsplans erreicht wurden, 

14. Aufnahme von ergänzenden Maßnahmen in den Gleichstellungsplan, 

15. Umbildung oder Neubildung von Dienststellen sowie 

16. Privatisierung von Dienststellen oder von Teilen von Dienststellen. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 6 und 7 muss die Dienststelle die betroffenen Perso-

nen auf ihr Antragsrecht hinweisen. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann der Dienststellenleitung Maßnahmen vor-

schlagen, um  

1. die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern oder 

2. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern oder 

3. den Schutz von weiblichen Beschäftigten vor Belästigungen und sexuellen Beläs-

tigungen am Arbeitsplatz zu verbessern. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden anbieten. Sie kann einmal 

jährlich eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten veranstalten. Zeit und Ort der 

Sprechstunden und der Versammlung stimmt sie mit der Dienststellenleitung ab. 
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(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann mit anderen Gleichstellungsbeauftragten zu-

sammenarbeiten. Sie darf sich ohne Einhaltung des Dienstweges an Gleichstellungs-

beauftragte anderer Dienststellen oder an das fachlich zuständige Ministerium wen-

den. Gleichstellungsbeauftragte dürfen sich zu Arbeitsgemeinschaften zusammen-

schließen. Jede Gleichstellungsbeauftragte muss Verschwiegenheit und Datenschutz 

auch gegenüber anderen Gleichstellungsbeauftragten und gegenüber dem fachlich 

zuständigen Ministerium wahren. 

(6) Befugnisse und Rechte, die die Gleichstellungsbeauftragte nach anderen Rechts-

vorschriften hat, bleiben unberührt. 

§ 25 

Beteiligung 

 

(1) Die Dienststelle hat die Gleichstellungsbeauftragte über alle Maßnahmen zu unter-

richten, an denen die Gleichstellungsbeauftragte das Recht zur Mitwirkung hat. Sie 

muss die Gleichstellungsbeauftragte so rechtzeitig und umfassend unterrichten, dass 

diese ihre Aufgaben erfüllen und ihre Rechte ausüben kann. Dazu sind der Gleichstel-

lungsbeauftragten alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Personalakten sind der 

Gleichstellungsbeauftragten nur vorzulegen, wenn die jeweiligen Beschäftigten dem 

zuvor schriftlich zugestimmt haben. 

(2) Bei Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen ist die Gleichstel-

lungsbeauftragte vor Beteiligung der Personalvertretung oder der Schwerbehinderten-

vertretung zu beteiligen. Der Gleichstellungsbeauftragten sind alle Bewerbungs- und 

Auswahlunterlagen auf Verlangen vorzulegen. Sie kann an Bewerbungsgesprächen 

teilnehmen.  

(3) Gibt die Dienststelle gegenüber einer anderen Dienststelle eine schriftliche Stel-

lungnahme ab, deren Inhalt die in § 24 Abs. 1 genannten Gleichstellungsthemen be-

rührt, kann die Gleichstellungsbeauftragte eine eigene Stellungnahme hinzufügen. 
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(4) An der Erstellung von Gleichstellungsplänen ist die Gleichstellungsbeauftragte von 

Anfang an zu beteiligen. 

§ 26 

Verschwiegenheit und Datenschutz 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in allen Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung 

oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, zur Verschwiegen-

heit verpflichtet. Diese Pflicht besteht auch über das Ende ihrer Amtszeit hinaus und 

auch gegenüber Personen, die ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die 

Gleichstellungsbeauftragte muss insbesondere Stillschweigen bewahren über diejeni-

gen persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten, die ihr aufgrund ihres Amtes be-

kanntgeworden sind. Die betroffenen Beschäftigten können die Gleichstellungsbeauf-

tragte von dieser Pflicht entbinden. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist dem Datenschutz verpflichtet. Sie muss insbe-

sondere Unterlagen mit personenbezogenen Daten, die sie im Rahmen einer Beteili-

gung erhalten hat, vor unbefugter Einsichtnahme schützen. Ohne die vorherige Zu-

stimmung der Betroffenen darf sie personenbezogene Daten nicht sammeln, kopieren, 

in Dateien speichern oder weitergeben. 

§ 27 

Stellvertreterin 

(1) Für jede Gleichstellungsbeauftragte wird für den Fall ihrer Verhinderung eine Stell-

vertreterin bestellt. Die Stellvertreterin hat dieselben Aufgaben, Rechte und Pflichten 

wie die Gleichstellungsbeauftragte. 

(2) Endet die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten, tritt die Stellvertreterin in die 

Position der Gleichstellungsbeauftragten bis zur Neubestellung einer Gleichstellungs-

beauftragten ein und nimmt deren Aufgaben wahr. Wurde nach drei Monaten noch 
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keine neue Gleichstellungsbeauftragte durch die Dienststelle bestellt, ist die Gleich-

stellungsbeauftragte der nächsthöheren Dienststelle nach § 18 Abs. 4 zuständig. 

(3) Auf die Bestellung der Stellvertreterin sind § 18 Abs. 2, 3 und 6 und § 19 Abs. 1 bis 

3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. In den Fällen des § 18 Abs. 1 

Satz 2 endet die Bestellung der Stellvertreterin mit dem Ende der Bestellung der 

Gleichstellungsbeauftragten, sofern keine Neubestellung einer Gleichstellungsbeauf-

tragten erfolgt.  

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann der Stellvertreterin mit deren Einverständnis 

und mit Einverständnis der Dienststellenleitung Aufgaben zur eigenständigen Erledi-

gung übertragen. 

(5) Überträgt eine Gleichstellungsbeauftragte, die freigestellt ist, der Stellvertreterin 

Aufgaben zur eigenständigen Erledigung, wir die Stellvertreterin anteilig anstelle der 

Gleichstellungsbeauftragten freigestellt. Der Anteil der Freistellung bestimmt sich nach 

dem Anteil der Aufgaben, die übertragen wurden. Für die freigestellte Stellvertreterin 

gilt § 21 Abs. 2 und 3 entsprechend.  

(6) Im Übrigen gelten die §§ 20, 22 und 24 Abs. 5 und § 26 für die Stellvertreterin ent-

sprechend. 

§ 28 

Ansprechpartnerin 

 

(1) In jeder Außenstelle einer Dienststelle kann eine Ansprechpartnerin bestellt wer-

den. Anstatt sich an die Gleichstellungsbeauftragte zu wenden, können sich die weib-

lichen Beschäftigten der Außenstelle auch an die Ansprechpartnerin wenden. Die An-

sprechpartnerin gibt das Anliegen dann an die Gleichstellungsbeauftragte weiter. Dar-

über hinaus kann die Gleichstellungsbeauftragte die Ansprechpartnerin beauftragen, 

sie in Einzelfällen in der Außenstelle zu vertreten. § 26 gilt entsprechend. 
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(2) Den Außenstellen stehen andere Teile der Dienststelle gleich, die räumlich weit 

entfernt vom Dienstsitz der Gleichstellungsbeauftragten liegen. 

(3) Auf die Bestellung der Ansprechpartnerin sind § 18 Abs. 3 und 6, § 19 Abs. 1 und 

2 sowie § 27 Abs. 3 Satz 2 entsprechend anzuwenden. 

§ 29 

Beanstandungsrecht 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann eine Maßnahme der Dienststelle beanstan-

den, wenn sie diese für unvereinbar mit diesem Gesetz oder mit anderen Vorschriften 

über die Gleichstellung von Frauen und Männern hält. Dies gilt auch, wenn die 

Gleichstellungsbeauftragte an einer Maßnahme nicht beteiligt oder über eine Maß-

nahme nicht rechtzeitig unterrichtet wird. 

(2) Die Beanstandung ist der Dienststellenleitung innerhalb einer Woche schriftlich 

vorzulegen. Entlassungen und außerordentliche Kündigungen können nur innerhalb 

von drei Werktagen beanstandet werden. Die Frist nach Satz 1 und 2 beginnt jeweils 

mit Unterrichtung der Gleichstellungsbeauftragten über die Maßnahme. 

(3) Beanstandet die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme der Dienststelle, 

muss die Dienststelle über die Maßnahme neu entscheiden. Die Entscheidung soll 

innerhalb eines Monats nach Kenntnis der Dienststelle von der Beanstandung getrof-

fen werden. Hält die Dienststelle an der Maßnahme fest, muss sie die Beanstandung 

der Gleichstellungsbeauftragten der nächsthöheren Dienststelle zur endgültigen Ent-

scheidung vorlegen. Anstelle der nächsthöheren Dienststelle entscheiden 

1. in Gemeinden und Gemeindeverbänden die Dienststellenleitung, 
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2. bei sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Per-

sonen des öffentlichen Rechts der Vorstand oder einem Vorstand vergleichbare 

Leitungsorgane. 

Die Gleichstellungsbeauftragte ist über die endgültige Entscheidung schriftlich zu un-

terrichten. 

(4) Bis zur Entscheidung nach Absatz 3 Satz 1 oder Satz 3 darf die Maßnahme nicht 

umgesetzt werden. In dringenden Fällen kann die Dienststelle vorläufige Maßnahmen 

treffen, diese sind der Gleichstellungsbeauftragten bekanntzugeben und allen Be-

troffenen gegenüber als solche zu kennzeichnen. 

(5) Beanstandet die Gleichstellungsbeauftragte, dass sie an einer Maßnahme nicht 

beteiligt oder darüber nicht rechtzeitig unterrichtet wurde, beginnt die Frist nach Ab-

satz 2 Satz 1 mit Kenntnisnahme der Gleichstellungsbeauftragten von der Maßnahme. 

Die Beanstandung ist ausgeschlossen, wenn sechs Monate seit Umsetzung der Maß-

nahme vergangen sind. Wird die Beteiligung oder Unterrichtung der Gleichstellungs-

beauftragten nachgeholt, kann die Gleichstellungsbeauftragte die Maßnahme unter 

den Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erneut beanstanden. 

§ 30  

Rechtsschutz 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann das Verwaltungsgericht anrufen, wenn sie 

sich in ihren Rechten nach diesem Gesetz durch eine Maßnahme der Dienststelle ver-

letzt sieht. Die Anrufung des Gerichts ist nur zulässig, wenn eine Beanstandung der 

Maßnahme nach § 29 Abs. 3 keinen Erfolg hatte. Die Gleichstellungsbeauftragte kann 

das Gericht nur innerhalb eines Monats anrufen, nachdem sie über die Entscheidung 

nach § 29 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3 unterrichtet wurde. 

(2) Die Anrufung des Gerichts hat keine aufschiebende Wirkung. 
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(3) Kosten, die der Gleichstellungsbeauftragten durch das gerichtliche Verfahren ent-

stehen, trägt die Dienststelle. 

Teil 5 

Gremien, Unternehmensbeteiligungen und Auftragsvergabe 

§ 31 

Besetzung von Gremien 

 

(1) Gremien im Sinne dieses Gesetzes sind durch Vorschriften einzuberufende oder 

zu besetzende Ausschüsse, Beiräte, Kommissionen, Verwaltungs- und Aufsichtsräte, 

Vorstände, Arbeitsgruppen, Jurys, Kuratorien, Schiedsstellen, kollegiale Organe und 

vergleichbare Einheiten unabhängig von ihrer Bezeichnung, wenn 

1. sie auf Dauer, mindestens aber für ein Jahr besetzt werden und 

2. Dienststellen mindestens ein Mitglied berufen oder entsenden dürfen. 

 


